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AKTUELL

Hecken schneiden: Das müssen Sie wissen

Die Natur zeigt uns mit ihren Vorboten den 
herannahenden Frühling rechtzeitig an. Die 
Bepflanzungen wachsen und ragen schnell 
in die Freiräume der öffentlichen Strassen, 
Rad- und Gehwege. Doch die Horwer Ein-
wohnerinnen und Einwohner sollen sich si-
cher und ungehindert im öffentlichen Be-
reich bewegen können.

Sträucher und Bäume entlang von Strassen 
und Wegen dürfen die Fussgänger oder 
den rollenden Verkehr in keiner Art und 
Weise behindern. Die Bepflanzungen müs-
sen deshalb über Fahrbahnen in der Höhe 
auf mindestens 4,5 Meter und über Trot-
toirs auf mindestens 2,5 Meter zurückge-
schnitten werden. Bepflanzungen können 
bei Regen oder Schnee durch die zusätzli-
che Last durchhängen. Es empfiehlt sich 
deshalb, eher grosszügig zurückzuschnei-
den.

Bei Kurven, Einmündungen sowie Ein- und 
Ausfahrten sind Einfriedungen, Bäume, 
Sträucher, Pflanzungen, Materiallager und 
dergleichen unzulässig, wenn sie die Über-
sicht beeinträchtigen. Ebenso müssen Be-
leuchtungskandelaber, Verkehrsschilder, 
Hydranten und Randsteine freigehalten 
werden.

Die Mindestabstände der Bepflanzungen 
gegenüber angrenzenden, öffentlichen An-
lagen sind im Strassengesetz des Kantons 
Luzern und der dazugehörenden Verord-
nung festgelegt. Wer seine Bepflanzungen 
nicht unterhält, behindert auch die Werk-
dienste der Gemeinde: Deren Arbeit, etwa 
die Reinigung oder der Winterdienst, wer-
den erschwert oder gar verunmöglicht.

•    Weitere Auskünfte erteilt der Werkdienst 
Horw unter Tel. 041 349 13 60

   Ortsplanung wird 
überprüft

In den kommenden vier Jahren wird 
der Gemeinderat die Ortsplanung 
überprüfen und revidieren. In einem 
ersten Schritt analysiert er die beste-
henden Verhältnisse und erarbeitet da-
raus das neue räumliche Entwicklungs-
konzept. Basierend darauf werden ab 
2020 der Zonenplan und das Bau- und 
Zonenreglement revidiert.

Die wichtigsten Revisionsgründe und 
-ziele in Kürze:

 · Die raumplanerische Aufarbeitung 
und Ausscheidung der Gewässer-
räume.

 · Die zukünftige räumliche Entwick-
lung von Horw. 

 · Die Ablösung der Ausnützungsziffer 
durch anderweitige geeignete Be-
stimmungen, i. d. R. durch die Fest-
setzung einer Überbauungsziffer 
(ÜZ) und der Gesamthöhe.

 · Im Zusammenhang mit der Ablösung 
der Ausnützungsziffer sind sämtliche 
Gestaltungs- und Bebauungspläne 
zu überprüfen

 · Die Überführung der Zone Übriges 
Gebiet B (UeG B) in eine mit dem 
Planungs- und Baugesetz (PBG) kon-
forme Zone.

Ortsplanungskommission 
eingesetzt
Der Gemeinderat hat unter Beizug der 
vier im Einwohnerrat Horw aktiven Par-
teien eine beratende Kommission ein-
gesetzt. Es sind dies:
Isabelle Kalt Scholl, CVP, Präsidentin; 
Urs Steiger, L20; Stefan Brauchli, FDP; 
Stefan Bättig, SVP; Dominik Müller, 
 direkt vom Gemeinderat gewählt, 
 Ramona Reinhard, direkt vom Gemein-
derat gewählt; Sibylle Theiler Rindlis-
bacher, direkt vom Gemeinderat ge-
wählt.

Mit den Arbeiten wird in Kürze begon-
nen. Genaueres zum Vorgehen und zur 
Beteiligung der interessierten Bevölke-
rung am Planungsprozess folgt in einer 
der nächsten Blickpunktausgaben.
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